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Stadt Seßlach 
 

 

Beschlussvorlage 
HA/035/2019 

Sachgebiet 

Hauptamt 

Sachbearbeiter 

Herr Vogt 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Stadtrat 02.07.2019 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Bauleitplanung der Gemeinde Pfarrweisach; Landkreis Haßberge; 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Heckenbrunn" mit 4. Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren 
 
Anlagen: 

Flächennutzungsplan-Vorentwurf Gemeinde Pfarrweisach 
Begründung zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans Gemeinde Pfarrweisach 
Bebauungsplan-Vorentwurf Gemeinde Pfarrweisach 
Begründung Bebauungsplan Gemeinde Pfarrweisach 

Der Flächennutzungsplan - Vorentwurf und die Begründung mit Umweltbericht zur 4. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Untermerzbach sowie der Bebauungsplan – Vorentwurf 
und die Begründung mit Umweltbericht in der Fassung vom 16.05.2019 werden zum Bestandteil 
des Protokolls erklärt. 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Gegen die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Heckenbrunn“ mit 4. Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren der Gemeinde 
Pfarrweisach, Landkreis Haßberge, bestehen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und der Nachbargemeinden gemäß § 
2 Abs. 2 BauGB keine Einwände. 
Auf eine weitere Verfahrensbeteiligung kann verzichtet werden. 
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